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20. Wahlperiode 

HESSISCHER LANDTAG 

   

 

 

 

 Änderungsantrag 
11.01.2023 

HHA 

Fraktion der SPD 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für die 
Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Haushaltsgesetz 2023/2024) in       
der Fassung der Beschlussempfehlung und des Berichts des 
Haushaltsausschusses 
Drucksache 20/9640 zu Drucksache 20/9251 

  
 
        
Inhalt des Antrags: Stellenaufwuchs Polizeianärterinnen und Polizeianwärter 
 
Einzelplan  03 Hessisches Ministerium des Innern und für Sport  
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  03 81   Bezeichnung Polizeibehörden 

Produktnummer  006 Bezeichnung neu Polizeianwärter/-innen 
 
 

Veränderungen in Euro 2023 
von um auf 

Produkterfolgsplan    
Nr. Bezeichnung    

7 Summe Erträge 
                  

14 Summe Aufwendungen 114.530.500 1.930.600 116.461.100 

                              

                              

 
 

Liquidität    

Einnahmen 
                  

Ausgaben                   
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Veränderungen in Euro 2024 
 von um auf 

Produkterfolgsplan    

Nr. Bezeichnung 
   

7 Summe Erträge                   

14 Summe Aufwendungen 111.881.100 5.791.800 117.672.900 

            
                  

            
                  

 
 

Liquidität    

Einnahmen 
                  

Ausgaben                   

 
Weitere Änderungsbedarfe (Verpflichtungsermächtigungen, Stellen, Kennzahlen etc.) 
 
Mit dem Haushatlsänderungantrag werden 100 A9-Stellen für das Jahr 2023 geschaffen. Für das Jahr 2024 werden weitere 
100 A9-Stellen geschaffen. 
 
Inhaltliche Erläuterung/Begründung des Änderungsantrags 
 
Ein für junge Menschen attraktiver Arbeitgeber zeichnet sich dadurch aus, dass er einen für die bestehenden Aufgaben 
ausreichenden Personalkörper beschäftigt. Dies trifft auf das Land Hessen und insbesondere auf die Hessische Polizei nicht 
zu. Es fehlt vor allem an Personal in der Fläche. Die von der Landesregierung für den Haushalt vorgesehenen neuen Stellen 
sind bereits laut Einzelplan zweckgebunden. Wichtig ist jedoch, Personal auch in den Polizeistationen und Revieren 
sicherzustellen, um die gerade in schweren Zeiten noch vielfältigeren Aufgaben der Polizistinnen und Polizisten erledigen 
zu können.   
 
 
 
 
 

 

 
 
Wiesbaden, 10.01.2023 
 
Für die Fraktion 
der SPD 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Günter Rudolph 
 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 


